
Formular zur Übernahme von mitgebrachten Speisen 
 
Belegungszeitraum vom …………………………  bis ……………………………. 
 
Gruppe: ................................................................................................................. 
 
Übergebender: ……………………………………………………………………………………                    ……………………………………………………. 
                                     Vor- und Nachname                                                                                  Unterschrift 
 
Mitarbeiter KiEZ: ………………………………………………………………………………..                    ……………………………………………………. 
                                                                                                                                                         Tag der Übergabe/Übernahme 
 
Der Gast übergibt zur zeitweiligen Aufbewahrung und kühlen Lagerung folgende Lebens-
mittel an die Küche des KiEZ Querxenland: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Haftungsausschluss für mitgebrachte Lebensmittel  

1. Definition  

Das KiEZ Querxenland übernimmt keinerlei Gewähr für die Frische, Allergene oder Qualität 
der mitgebrachten Speisen. Haftungsansprüche gegen das KiEZ, welche sich auf Schäden 
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dar-
gebotenen Speisen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des 
KiEZ kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.  

2. Allergene und Kennzeichnungspflichtige Stoffe  

Bei Speisen und Getränken die durch Gäste oder deren Beauftragte in den Betrieb einge-
bracht wurden, die außerhalb des Beeinflussungsbereiches des KiEZ liegen, würde eine 
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Mitarbeiter 
des KiEZ von den Inhaltsstoffen ausdrücklich in Kenntnis gesetzt wurde und willentlich 
gegen deren Kennzeichnung verstößt. Allergene und kennzeichnungspflichtige Inhalts-
stoffe sind durch den Produzenten des Lebensmittels mitzuteilen.  

3. Anlieferung  

Die Anlieferung der Ware in der Küche des KiEZ sollte unmittelbar nach der Anreise oder 
bereits im Vorfeld erfolgen, um die Kühlkette nicht zu unterbrechen. Im Falle einer nicht 
fachgerechten Lieferung übernimmt das KiEZ auch hier keinerlei Haftung. Die ange-
lieferten Speisen müssen luftdicht abgedeckt sein, damit eine Kontamination von 
Allergenen oder kennzeichnungspflichtigen Stoffen auf unsere Ware ausgeschlossen ist.  

4. Datenschutz  

Die Parteien erklären sich zur Verschwiegenheit, auch im Falle einer Auseinandersetzung.  

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses  

Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, 
nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des 
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 


